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In Ba-Wü wäre es so (Auskunft GEW letztes Jahr), dass du beim Ablehnen eines
Stellenangebots aus dem Listenverfahren für dieses aktuelle Listenverfahren raus bist und auch
nicht mehr am Härtefall- oder Schwerbehindertenverfahren teilnehmen dürftest - im aktuellen
Jahr.
Heißt, im nächsten Jahr dann wieder Chancen, neues Glück, alles von Anfang an.

Aus diesem Grund bewirbt man sich schon eher "taktisch klug", sodass es nicht zu so was
kommen muss.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/58744-bayern-konsequenz-eines-abgelehnten-
planstellenangebots/?postID=700531#post700531

https://www.lehrerforen.de/thread/58744-bayern-konsequenz-eines-abgelehnten-planstellenangebots/?postID=700531#post700531
https://www.lehrerforen.de/thread/58744-bayern-konsequenz-eines-abgelehnten-planstellenangebots/?postID=700531#post700531

